
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satzung  

des Fördervereins der Lessing-Grundschule Freital e.V. 

 
§ 1 Name und Sitz 

 
1. Der Verein trägt den Namen: Förderverein der Lessing-Grundschule Freital, nach seiner Ein-

tragung in das Vereinsregister den Zusatz e.V.  

 

2. Er hat seinen Sitz in Freital an der Grundschule Freital-Potschappel „G.-E.-Lessing“,                
Zur Lessingschule 17. 

 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 

§ 2 Vereinszweck 
 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im  Sinne des Ab-

schnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO) in der jeweils gültigen 
Fassung.  

 

2. Der Zweck des Vereins ist die Beschaffung und Weiterleitung von Mitteln zur Förderung der Er-
ziehungs- und Bildungsarbeit der Grundschule Freital-Potschappel „G.-E.-Lessing“ zum Wohle 
ihrer Schülerinnen und Schüler. Dies umfasst die materielle, ideelle sowie persönliche Unterstüt-
zung der Schule bei der Durchführung von Schulveranstaltungen, bei der Ausstattung und Aus-
gestaltung des Schulgebäudes und Schulgeländes sowie die Mithilfe bei der Realisierung erzie-
herischer Ziele. Ebenso kann dies auch die Unterstützung der mit der Schule lokal verbundenen 
Horteinrichtung „Kita Willi“ beinhalten. Hierzu versucht der Verein durch Gewinnung von Geld- 
und Sachspenden beizutragen.  

 

§ 3 Selbstlosigkeit des Vereins 
 
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins 
erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Keine 
Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche Person und jede juristische Person werden.  

 

2. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand entschei-
det über den Aufnahmeantrag. Will er dem Antrag nicht stattgeben, entscheidet hierüber die 
nächste ordentliche Mitgliederversammlung.  

 



 

 

3. Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung der Mitgliedsgebühr wirksam.  
 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.  

 

2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer 
Frist von zwei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.  

 
3. Der Ausschluss durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ist möglich, wenn ein Mitglied gegen 

die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat. Dem Mitglied muss vor der Be-
schlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen 
den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Mitteilung die 
nächste Mitgliederversammlung angerufen werden, die abschließend entscheidet.  

 
§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
1. Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Unterstützung des Vereins aktiv mitzuwirken und an ge-

meinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in 
der Mitgliederversammlung.  

 

2. Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regelmäßig 
seine Mitgliedsbeiträge zu leisten.  

 
§ 7 Beiträge 

 
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Für 
die Höhe der jährlichen Mitgliedsbeiträge ist die jeweilig gültige Beitragsordnung maßgebend. Die 
Beiträge sind jeweils zum 15. Februar eines Jahres fällig bzw. nach Beginn der Mitgliedschaft zu 
entrichten, möglichst über den Lastschrifteinzug.  
 

§ 8 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind:  
 
- die Mitgliederversammlung  
- der Vorstand.  
 

§ 9 Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Die Mitgliederversammlung ist 
einmal im Jahr einzuberufen.  

 

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das Vereinsinteresse es 
erfordert.  

 

3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter Wahrung 
einer Frist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung.  

 

4. Die Mitgliederversammlung ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht satzungsgemäß einem an-
deren Organ übertragen sind. Insbesondere obliegen ihr folgende Aufgaben:  

 
- die Bestellung und Abberufung des Vorstandes  

- die Bestellung des Kassenprüfers für die Dauer von zwei Jahren  

- Entgegennahme der Jahres- und Kassenberichte  

- Entgegennahme des Berichts des Kassenprüfers  



 

 

- Entlastung des Vorstandes  

- Beschlussfassung über die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge  

- Beschlussfassung über Satzungsänderungen, hierzu ist eine 2/3-Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder erforderlich,  

- Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, hierzu ist eine 2/3-Mehrheit  
der anwesenden Mitglieder erforderlich,  

- Beschlussfassung über die langfristigen Aufgaben und Ziele des Vereins sowie  
über hierzu notwendige finanzielle Maßnahmen.  

 
5. Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der er-

schienenen Mitglieder beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht 
übertragbar. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Ungültige Stimmen und 
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.  

 

6. Über den Verlauf der Mitgliederversammlung sowie die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll 
anzufertigen, dass vom Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterschreiben ist.  

 
§ 10 Der Vorstand 

 
1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Schatzmeister und ei-

nem Beigeordneten.  

 

2.  Der Vorsitzende vertritt den Verein allein. Im Übrigen vertreten den Verein zwei Vorstandsmit-
glieder gemeinsam.  

 

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Eine 
Wiederwahl ist möglich.  

 

4. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit so lange im Amt, 
bis ihre Nachfolger gewählt sind.  

 

5. Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er übt seine Tätigkeit 
ehrenamtlich aus.  

 

6. Die Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt, mindestens jedoch einmal im Jahr.  
 

Die Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind.  
 

7. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Alle gefassten Beschlüsse werden 
schriftlich niedergelegt und vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer unterschrieben.  

 
§ 11 Auflösung des Vereins und Vermögensbildung 

 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Ver-
eins an die Stadt Freital, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige 
Zwecke zu verwenden hat.  
 

§ 12 Inkrafttreten der Satzung 
 

Die Satzung tritt nach ihrer Annahme mit Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.  
 
 
Freital, der 14. Juli 2021 

 



 
 
 
 

Beitragsordnung 
 

Förderverein der Lessing-Grundschule Freital e.V. 
(Fassung vom 27. März 2019) 

 

Entsprechend § 7 der Satzung des Fördervereins der Lessing-Grundschule Freital e.V. wird 
durch die Mitgliederversammlung nachfolgende Beitragsordnung beschlossen: 
 

§ 1 Dauer und Gültigkeit 
 

1. Die Beitragsordnung gilt für alle Mitglieder des Fördervereins der Lessing-Grundschule 
Freital e.V. 

 
2. Die Beitragsordnung hat Gültigkeit, bis sie durch die Mitgliederversammlung geändert 

oder aufgehoben wird. 
 
3. Diese Ordnung regelt die Höhe und Fälligkeit der Mitgliederbeiträge. Spenden und ande-

re Zuwendungen an den Verein sind von dieser Ordnung nicht umfasst. 
 

§ 2 Beitragshöhe 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12,00 € pro Geschäftsjahr. Eine freiwillige Entrichtung höherer 
Beiträge ist nicht ausgeschlossen. 
 

§ 3 Fälligkeit 
 

1. Der Jahresbeitrag ist jeweils zum 15. Februar eines Kalenderjahres für das laufende Ge-
schäftsjahr fällig. 

 
2. Bei Eintritt nach dem 30. Juni (z.B. zum neuen Schuljahr) ist der hälftige Jahresbeitrag für 

das Geschäftsjahr zur Zahlung fällig. 
 
3. Der Mitgliedsbeitrag ist auf das Vereinskonto zu überweisen.  
 
4. Der Verein regt an, einen Dauerauftrag einzurichten. 
 
5. Bei Beendigung der Mitgliedschaft während des Geschäftsjahres werden gezahlte oder 

fällige Beiträge nicht erstattet oder gutgeschrieben.  
 

§ 4 Änderungen 
 

1. Diese Beitragsordnung kann durch die Mitgliederversammlung aufgehoben oder geän-
dert werden. 
 

2. Eine Beschlussfassung mit einfacher Mehrheit ist dafür ausreichend. 
 


